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Neuordnung der Pflegefinanzierung – Ambulante Krankenpflege 
 
Merkblatt 1: Übersicht über die Informationen zur ambulanten Krankenpflege 
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1 Übersicht über die Informationen     

2 Allgemeine Informationen     

3 Informationen für Spitex-Klientinnen und –Klienten     

4 
Informationen für die Gemeinden:  
Spitex mit Leistungsauftrag der Gemeinden 

    

5 
Informationen für Gemeinden:  
Spitex ohne Leistungsauftrag der Gemeinden 

    

6 
Informationen für Spitex-Organisationen: 
mit Leistungsauftrag der Gemeinden 

    

7 
Informationen für Spitex-Organisationen: 
ohne Leistungsauftrag der Gemeinden 

    

8 
Liste der im Kanton Schwyz zugelassenen Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu 
Hause und der selbstständig erwerbstätigen Pflegefachpersonen 

    

9 Formulare zur Geltendmachung des Anspruchs auf Restfinanzierung     

10 Höchsttaxen     

 


